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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Mit Schreiben vom 9. Juli 2019, bei der Österreichischen Notariatskammer am selben Tage eingelangt, 

hat das Bundesministerium für Finanzen den Entwurf einer Verordnung des Bundesministers für 

Finanzen, mit der die Verordnung betreffend Festlegung der Ermittlung des Grundstückswertes 

(Grundstückswertverordnung – GrWV) geändert wird, übermittelt und ersucht, dazu bis 1. August 2019 

eine Stellungnahme abzugeben.  

 

Die Österreichische Notariatskammer bedankt sich für die Möglichkeit, sich zum vorliegenden Entwurf 

äußern zu können, und erlaubt sich, nachstehende  

 

Stellungnahme 

 

abzugeben: 

 

Die Österreichische Notariatskammer begrüßt das laut gegenständlichem Entwurf intendierte 
Vorhaben. 
 
Gegen die konkret vorgeschlagenen Regelegungen besteht kein Einwand. 

 

  

 

 

BMF-010000/0042-IV/1/2019 

Entwurf einer Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die Verordnung 

betreffend Festlegung der Ermittlung des Grundstückswertes 

(Grundstückswertverordnung – GrWV) geändert wird; 

Begutachtungsverfahren 

 

An das 

Bundesministerium für Finanzen 

Johannesgasse 5 

1010 Wien 
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Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 

 

 

 

Hon.-Prof. Univ.-Doz. DDr. Ludwig Bittner 

(Präsident) 


